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(54) Hausgerätetürvorrichtung

(57) Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
türvorrichtung, insbesondere einer Gargerätetürvorrich-
tung, mit einer Türscheibe (10) und einer mehrteiligen
Trägervorrichtung (12) zum Tragen der Türscheibe (10).

Um eine gattungsgemäße Hausgerätetürvorrich-
tung bereitzustellen, die besonders kostengünstig und

servicefreundlich ist, wird vorgeschlagen, dass die Tür-
scheibe (10) zwischen wenigstens zwei Trägerelemen-
ten (14, 16, 18, 20) der Türscheibe (10) durch eine senk-
recht zur Erstreckungsebene der Türscheibe (10) ver-
laufende Klemmkraftkomponente kraftschlüssig ver-
klemmt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
türvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Es sind Hausgerätetürvorrichtungen, und zwar
insbesondere Gargerätetürvorrichtungen, bekannt, die
eine Türscheibe und eine mehrteilige Trägervorrichtung
zum Tragen der Türscheibe umfassen. Die Türscheibe
ist dabei stets mit der Trägervorrichtung verklebt. Ferner
sind einteilige, rahmenförmige Trägervorrichtungen be-
kannt, mit denen die Türscheibe verklebt ist.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Hausgerätetürvorrich-
tung bereitzustellen, die besonders kostengünstig und
servicefreundlich ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung
besteht darin, Kondenswasser von einer Türscheibe ei-
ner gattungsgemäßen Hausgerätetürvorrichtung über
eine Trägervorrichtung in definierter Weise abzuführen.
[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, während vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung den Unteransprüchen entnommen werden kön-
nen.
[0005] Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
türvorrichtung, insbesondere einer Gargerätetürvorrich-
tung, mit einer Türscheibe und einer mehrteiligen Trä-
gervorrichtung zum Tragen der Türscheibe.
[0006] Es wird vorgeschlagen, dass die Türscheibe
zwischen wenigstens zwei Trägerelementen der Tür-
scheibe durch eine senkrecht zur Erstreckungsebene
der Türscheibe verlaufende Klemmkraftkomponente
kraftschlüssig verklemmt ist. Dadurch kann eine monta-
ge- und servicefreundliche, lösbare Verbindung zwi-
schen der Türscheibe und der Trägervorrichtung ge-
schaffen werden. Eine Lebensdauer kann wegen der
weitestgehend ausgeschlossenen Materialermüdung im
Vergleich zu Hausgerätetürvorrichtungen mit verklebten
Türscheiben stark erhöht werden. Ferner können Vortei-
le hinsichtlich des Abführens von Kondenswasser er-
reicht werden, die weiter unten näher erläutert werden.
[0007] Als "Trägerelemente" sollen in diesem Zusam-
menhang insbesondere solche Bauteile bezeichnet wer-
den, die sich zumindest über einen wesentlichen Anteil,
beispielsweise über mehr als 80%, der Länge einer Sei-
tenkante der Türscheibe erstrecken.
[0008] Durch das Halten der Türscheibe mit einer
senkrecht zu der Erstreckungsebene der Türscheibe ver-
laufenden Klemmkraftkomponente können durch Ein-
spannkräfte verursachte Materialspannungen mit langer
Reichweite vermieden werden. Dadurch kann die Gefahr
eines Springens der Türscheibe vermieden werden, und
zwar insbesondere auch dann, wenn Temperaturgradi-
enten vorliegen. Daher und wegen der hohen Tempera-
turbeständigkeit der Klemmverbindung im Vergleich zu
einer Klebeverbindung ist die erfindungsgemäße Haus-
gerätetürvorrichtung besonders vorteilhaft im Zusam-
menhang mit Gargeräten einsetzbar, wobei jedoch auch
ein Einsatz in anderen Bereichen, beispielsweise trans-

parenten Kühlschranktüren, denkbar ist.
[0009] Umfasst die Hausgerätetürvorrichtung wenig-
stens eine Schraube zum Herstellen der Klemmkraft zum
Halten der Türscheibe, kann die Klemmkraft gut dosiert
werden und die Klemmverbindung kann durch das Lösen
der Schraube einfach gelöst werden. Besonders vorteil-
haft sind Ausgestaltungen der Erfindung mit mehreren,
symmetrisch angeordneten Schrauben, da dadurch ein
Springen der Türscheibe durch Materialspannungen ver-
mieden werden kann.
[0010] Wenn die Türscheibe zumindest eine Ausspa-
rung aufweist, die von der Schraube durchgriffen ist,
kann eine wirkungsvolle, senkrecht zu der Erstreckungs-
ebene verlaufende Klemmkraftkomponente erzeugt wer-
den.
[0011] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Trägervor-
richtung ein zentrales Trägerelement umfasst, das die
Türscheibe an ihrem unteren Rand verklemmt. Dadurch
kann ein besonders sicherer Halt erreicht werden und
ein Herausrutschen der Türscheibe kann auch bei ge-
lockerten Schrauben bzw. bei gelockerter Klemmverbin-
dung vermieden werden.
[0012] Eine besonders kostengünstige Herstellung
der Trägervorrichtung aus Profilelementen kann erreicht
werden, wenn die Trägervorrichtung einen mehrteiligen
Trägerrahmen umfasst, an welchen das zentrale Träge-
relement die Türscheibe anpresst.
[0013] Eine unschöne, sichtbare Kante der Türschei-
be, von der auch ein Verletzungsrisiko ausgehen könnte,
kann vermieden werden, wenn das zentrale Trägerele-
ment dazu vorgesehen ist, mit einem Klemmbereich den
unteren Rand einer Innenseite der Türscheibe abzudek-
ken. Gleichzeitig kann dadurch ein sicherer Halt der Tür-
scheibe auch bei gelockerter Klemmverbindung erreicht
werden.
[0014] Eine Bauteilvielfalt und Montagekosten können
reduziert werden, wenn die Hausgerätetürvorrichtung
zumindest eine Schraubverbindung zum gleichzeitigen
Befestigen des zentralen Trägerelements und eines
Scharnierelements an einem Trägerrahmen der Träger-
vorrichtung umfasst.
[0015] Eine weitere Funktionsintegration ist erreich-
bar, wenn das zentrale Trägerelement zumindest ein
Kondenswasserführungsmittel zum kontrollierten Abfüh-
ren von Kondenswasser umfasst. Als Kondenswasser-
führungsmittel soll in diesem Zusammenhang jedes
technische Mittel bezeichnet werden, das einen Kon-
denswasserfluss lenkt.
[0016] Eine besonders effiziente Führung des Kon-
denswasserflusses kann dadurch erreicht werden, dass
das Kondenswasserführungsmittel zwei symmetrische,
zur Mitte des zentralen Trägerelements hin schräg zu-
sammenlaufende Führungsrinnen umfasst.
[0017] Ein kontrollierter Austritt des Kondenswassers
aus der Hausgerätetür kann erzielt werden, wenn das
Kondenswasserführungsmittel eine zentrale Abtropföff-
nung zum Abführen des Kondenswassers in eine Auff-
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angrinne umfasst. Die Auffangrinne kann beispielsweise
an einem Körper eines die Hausgerätetürvorrichtung um-
fassenden Hausgeräts angeordnet sein.
[0018] Umfasst wenigstens ein Trägerelement der
Trägervorrichtung ein Hintergreifungselement, das dazu
vorgesehen ist, eine Kante der Türscheibe zu umgreifen,
kann der Kraftschluss durch einen Formschluss ergänzt
werden, und im Bereich der Kante der Türscheibe kann
auf ein separates Anlageelement zum Abstützen der ver-
klemmten Türscheibe verzichtet werden.
[0019] Eine fertigungstechnisch einfache und gleich-
zeitig effiziente Gestaltung kann erreicht werden, wenn
das Hintergreifungselement rinnenförmig ausgestaltet
ist. Die Türscheibe kann dann beispielsweise bei ge-
schlossener Hausgerätetür vertikal in der Rinne abge-
stützt sein und gleichzeitig horizontal in der Rinne geführt
sein.
[0020] Ist das Hintergreifungselement zum Abführen
von Kondenswasser in das Kondenswasserführungsmit-
tel vorgesehen, kann eine weitere Funktionsintegration
erreicht werden und ein wirkungsvolles Abführen von
Kondenswasser von beiden Seiten der Türscheibe kann
gewährleistet werden.
[0021] Auf eine Klemmverbindung wirkende Hebel-
kräfte können vermieden werden, wenn die Türscheibe
an zwei gegenüberliegenden Rändern zwischen jeweils
zwei Trägerelementen kraftschlüssig verklemmt ist.
[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine Hausgerätetür mit einer Türscheibe und
einer Trägervorrichtung in einer ersten Ansicht,

Fig. 2 die Hausgerätetür aus Figur 1 in einer zweiten
Ansicht,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines zentralen Träge-
relements der Trägervorrichtung aus den Figu-
ren 1 und 2 und

Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie IV - IV aus Figur
3.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Hausgerätetürvorrichtung, und
zwar eine Gargerätetür, mit einer Türscheibe 10, und
zwar einer Innenscheibe, und einer mehrteiligen Träger-
vorrichtung 12 zum Tragen der Türscheibe 10.
[0025] Die Türscheibe 10 ist zwischen einem oberen
Trägerelement 14, einem zentralen, am unteren Rand
der Türscheibe 10 angeordneten Trägerelement 16 und
weiteren Trägerelementen 18, 20 der Türscheibe 10
kraftschlüssig verklemmt. Die Trägerelemente 14 - 20
sind sandwichartig auf beiden Seiten an gegenüberlie-
genden Rändern der Türscheibe 10 angeordnet. Dabei

liegen das obere Trägerelement 14 und das untere, zen-
trale Trägerelement 16 an einer Innenseite 74 der Tür-
scheibe 10 an. Die Innenseite 74 ist bei geschlossener
Gargerätetür einem Garraum des die Gargerätetür um-
fassenden Gargeräts zugewandt. Die weiteren Träge-
relemente 18, 20 liegen dagegen an einer der Innenseite
74 gegenüberliegenden Seitenfläche 70 der Türscheibe
10 an (Figur 3). Der sandwichartige Aufbau der Garge-
rätetür ist sehr schematisiert in Figur 4 dargestellt.
[0026] Die weiteren Trägerelemente 18, 20 sind als
Winkelprofile ausgebildet und bilden zusammen mit dem
oberen Trägerelement 14 und dem zentralen Trägerele-
ment 16 einen rechteckigen Trägerrahmen 26 einer die
Hausgerätetürvorrichtung umfassenden Hausgerätetür
36.
[0027] Die Hausgerätetür 36 ist Teil eines hier nicht
explizit dargestellten Gargeräts, und zwar eines Haus-
haltsbackofens, und kann universell für verschiedene
Baureihen des Haushaltsbackofens eingesetzt werden.
Neben der als Innenscheibe ausgebildeten Türscheibe
10 umfasst die Hausgerätetür 36 noch eine hier nicht
explizit dargestellte Frontscheibe und kann, je nach Bau-
reihe, auch noch eine Zwischenscheibe umfassen.
[0028] Zum Herstellen der Klemmkraftkomponente
zum Halten der Türscheibe 10 umfasst die Hausgeräte-
türvorrichtung vier Schrauben 28 - 34, durch welche das
obere Trägerelement 14 und das zentrale Trägerelement
16 mit dem Trägerrahmen 26 verbunden sind. Im Bereich
ihrer Ecken weist die rechteckige Türscheibe 10 jeweils
eine Aussparung 38 - 40 auf, die von jeweils einer der
Schrauben 28 - 34 durchgriffen ist und von einem der
Trägerelemente 14, 16 überdeckt ist.
[0029] Zwei symmetrische, wulstartige Ausformungen
46, 48 am unteren Rand des zentralen Trägerelements
16 ermöglichen eine seitliche Führung bzw. einen seitli-
chen Halt der Türscheibe 10. Hier und im gesamten Text
beziehen sich die Bezeichnungen "unten", "oben", "seit-
lich" und Ähnliches jeweils auf den geschlossenen Zu-
stand der Hausgerätetür 36, die um eine parallel zu der
Längsachse des zentralen Trägerelements 16 verlaufen-
de Schwenkachse schwenkbar ist.
[0030] Das zentrale Trägerelement 16 verklemmt die
Türscheibe 10 an ihrem unteren Rand, indem es die Tür-
scheibe 10 an den mehrteiligen Trägerrahmen 26 der
Trägervorrichtung 12 anpresst.
[0031] Das zentrale Trägerelement 16 deckt ferner mit
einem Klemmbereich 72, in dem das Blechmaterial des
Trägerelements 16 umgefalzt ist, den unteren Rand einer
Innenseite 74 der Türscheibe 10 ab, die einem Garraum
des die Hausgerätetür 36 umfassenden Haushaltsback-
ofens zugewandt ist (Figur 3).
[0032] Figur 2 zeigt zwei seitliche Schraubverbindun-
gen 50, 52 zum gleichzeitigen Befestigen des zentralen
Trägerelements 16 und eines Scharnierelements 54, 56
an dem Trägerrahmen 26 bzw. an den weiteren, vertika-
len Trägerelementen 18, 20 der Trägervorrichtung 12.
[0033] Der untere Rand des zentralen Trägerelements
16 ist rinnenförmig ausgebildet und weist im Profil (Figur
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3) eine Auffanglasche 76 auf, die in einem Winkel von
etwa 10° in Richtung des Innenraums der Hausgerätetür
36 ragt. Der untere Rand des zentralen Trägerelements
16 bildet ein Kondenswasserführungsmittel 58 zum kon-
trollierten Abführen von Kondenswasser.
[0034] Das Kondenswasserführungsmittel 58 umfasst
zwei symmetrische, zur Mitte des zentralen Trägerele-
ments 16 hin schräg zusammenlaufende Führungsrin-
nen 60, 62, die in eine zentrale Abtropföffnung 64 zum
Abführen des Kondenswassers in eine hier nicht explizit
dargestellte Auffangrinne bzw. Profilschiene des Haus-
geräts münden, in der das Kondenswasser verdampfen
kann. Die Abtropföffnung 64 bildet insbesondere eine de-
finierte Abrisskante zum Ableiten des Kondenswassers
in die Profilschiene.
[0035] Das zentrale Trägerelement 16 der Trägervor-
richtung 12 umfasst ein Hintergreifungselement 66 (Figur
3), das dazu vorgesehen ist, eine Kante der Türscheibe
10 zu umgreifen. Das Hintergreifungselement 66 ist rin-
nenförmig ausgebildet und überragt mit einer abstehen-
den Auffanglasche 68 eine den Innenraum der Hausge-
rätetür 36 zugewandte Seitenfläche 70 der Türscheibe
10, so dass von der Seitenfläche 70 abtropfendes Kon-
denswasser sicher in der Auffanglasche 68 und im Hin-
tergreifungselement 66 gefangen wird.
[0036] Die Rinnenform des Hintergreifungselements
66 ist dadurch realisiert, dass eine Lage des Blechma-
terials in einer Fortsetzung des Klemmbereichs 72 u-för-
mig aufgebogen ist, so dass das Hintergreifungselement
66 und der Klemmbereich 72 zusammen einen haken-
förmigen, in Richtung des Innenraums der Hausgerätetür
36 geöffneten Bereich des Profils des zentralen Träge-
relements 16 bilden.
[0037] Das Hintergreifungselement 66 mündet seitlich
in das Kondenswasserführungsmittel 58 und ist daher
zum Abführen von Kondenswasser in das Kondenswas-
serführungsmittel 58 vorgesehen.

Bezugszeichen

[0038]

10 Türscheibe
12 Trägervorrichtung
14 Trägerelement
16 Trägerelement
18 Trägerelement
20 Trägerelement
26 Trägerrahmen
28 Schraube
30 Schraube
32 Schraube
34 Schraube
36 Hausgerätetür
38 Aussparung
40 Aussparung
46 Ausformung
48 Ausformung

50 Schraubverbindung
52 Schraubverbindung
54 Scharnierelement
56 Scharnierelement
58 Kondenswasserführungsmittel
60 Führungsrinne
62 Führungsrinne
64 Abtropföffnung
66 Hintergreifungselement
68 Auffanglasche
70 Seitenfläche
72 Klemmbereich
74 Innenseite
76 Auffanglasche

Patentansprüche

1. Hausgerätetürvorrichtung, insbesondere Gargerä-
tetürvorrichtung, mit einer Türscheibe (10) und einer
mehrteiligen Trägervorrichtung (12) zum Tragen der
Türscheibe (10), dadurch gekennzeichnet, dass
die Türscheibe (10) zwischen wenigstens zwei Trä-
gerelementen (14, 16, 18, 20) der Türscheibe (10)
durch eine senkrecht zur Erstreckungsebene der
Türscheibe (10) verlaufende Klemmkraftkomponen-
te kraftschlüssig verklemmt ist.

2. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch wenigstens eine Schraube (28
- 34) zum Herstellen der Klemmkraftkomponente
zum Halten der Türscheibe (10).

3. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Türscheibe (10)
zumindest eine Aussparung aufweist, die von der
Schraube (28 - 34) durchgriffen ist.

4. Hausgerätetürvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein zentrales Trägerelement (16)
die Türscheibe (10) an ihrem unteren Rand ver-
klemmt.

5. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 4, ge-
kennzeichnet durch einen mehrteiligen Trägerrah-
men (26) der Trägervorrichtung (12), an welchen das
zentrale Trägerelement (16) die Türscheibe (10) an-
presst.

6. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Trä-
gerelement (16) dazu vorgesehen ist, mit einem
Klemmbereich (72) den unteren Rand einer Innen-
seite der Türscheibe (10) abzudecken.

7. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 4, 5 oder
6, gekennzeichnet durch zumindest eine Schraub-
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verbindung (50, 52) zum gleichzeitigen Befestigen
des zentralen Trägerelements (16) und eines Schar-
nierelements (54, 56) an einem Trägerrahmen (26)
der Trägervorrichtung (12).

8. Hausgerätetürvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 4 - 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zen-
trale Trägerelement (16) zumindest ein Kondens-
wasserführungsmittel (58) zum kontrollierten Abfüh-
ren von Kondenswasser umfasst.

9. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kondenswas-
serführungsmittel (58) zwei symmetrische, zur Mitte
des zentralen Trägerelements (16) hin schräg zu-
sammenlaufende Führungsrinnen (60, 62) umfasst.

10. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kondenswas-
serführungsmittel (58) eine zentrale Abtropföffnung
(64) zum Abführen des Kondenswassers in eine Auf-
fangrinne umfasst.

11. Hausgerätetürvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Trägerelement (16) der Trä-
gervorrichtung (12) ein Hintergreifungselement (66)
umfasst, das dazu vorgesehen ist, eine Kante der
Türscheibe (10) zu umgreifen.

12. Hausgerätetürvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hintergreifungselement (66) rinnenförmig
ausgebildet ist.

13. Hausgerätetürvorrichtung nach Anspruch 12 und
nach einem der Ansprüche 8 - 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hintergreifungselement (66)
zum Abführen von Kondenswasser in das Kondens-
wasserführungsmittel (58) vorgesehen ist.

14. Hausgerätetürvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Türscheibe (10) an zwei gegenüberliegen-
den Rändern zwischen jeweils zwei Trägerelemen-
ten (18, 20) kraftschlüssig verklemmt ist.
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